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AMTLICHER TEIL

Amtliche Bekanntmachung

Auf Grundlage des § 16 der Hauptsatzung der Stadt Cott-
bus i. V. m. § 36 der Kommunalverfassung des Landes
Brandenburg gebe ich mit nachfolgender Tagesordnung
bekannt, dass die 18. Tagung der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus in der V. Wahlperiode

am Mittwoch, den 28.04.2010, um 14:00 Uhr,
im Sitzungssaal des Stadthauses Altmarkt 21,

stattfindet.

Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind herzlich
eingeladen.

Stand 21.04.2010

Tagesordnung
der 18. Tagung der Stadtverordnetenversammlung
in der V. Wahlperiode am Mittwoch, den 28.04.2010

(Beginn 14:00 Uhr, Sitzungssaal Stadthaus, Altmarkt 21)

Öffentlicher Teil

1. Bestätigung der Tagesordnung

2. Einwohnerfragestunde

3. Fragestunde

4. Berichte und Informationen
4.1 Bericht des Oberbürgermeisters

Berichterstatter: Herr Szymanski
4.2 Tätigkeitsbericht der Beauftragten für die

Belange behinderter Menschen
Berichterstatterin: Frau Wawrzyniak

5. Beschlussvorlagen
5.1. OB-010/10 5. Aktualisierung der Beschlussfassung

zur Besetzung der Fachausschüsse der
StVV für die V. Wahlperiode.
(Grundsatzbeschluss konst. Tagung vom
22.10.2008)

5.2 I-009/10 Benennung ehrenamtlicher Richterinnen
und Richter für die Sozialgerichtsbarkeit
Brandenburg

5.3 I-010/10 Besetzung des Aufsichtsrats der LWG
Lausitzer Wasser Verwaltungs-GmbH

5.4 III-002/10 Besetzung Stiftungsrat Stiftung Fürst-
Pückler-Museum Park und Schloß Branitz

5.5 III-004/10 Änderung der Abteilungsstruktur am
OSZ 1 Cottbus

5.6 III-007/10 Wahl eines stellvertretenden stimmbe-
rechtigten Mitgliedes des Jugendhilfe-
ausschusses

5.7 IV-149/09 Konzept „Zielgruppenorientierte Woh-
nungsversorgung in der Stadt Cottbus“
(Wiederaufnahme aus HA Dezember
2009)

5.8 IV-018/10 Vorhabenbezogener Bebauungsplan
„Stadtpromenade Cottbus, 2. Bauab-
schnitt „Blechen-Carré“ - Abwägungs-
beschluss (2. Beratung)

6. Anträge
Es liegen keine Anträge vor.

II. Nichtöffentlicher Teil

1. Grundstücksangelegenheiten
Es liegen keine Vorlagen vor.

2. Verträge/Anträge/Verbindlichkeiten/
Entscheidungen
Es liegen keine Unterlagen vor.

3. Berichte/Informationen
3.1 Informationen des OB

4. Personalangelegenheiten
4.1 OB-011/10 Einzelfallentscheidung zu einer

beamtenrechtlichen Personalmaßnahme

(Ende der Tagesordnung)

Cottbus, 21.04.2010

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage der Benennungs- und Umbenennungs-
satzung (Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom
21.12.2005, veröffentlicht im Amtsblatt für die Stadt Cott-
bus, Nr. 19 vom 31.12.2005) wird hiermit folgende beab-
sichtigte Namensgebung auf dem Grundstück der Knapp-
schaft – Bahn – See im Ortsteil Spremberger Vorstadt der
Allgemeinheit bekannt gemacht:

Knappschaftsplatz

Entsprechend § 1 (2) der Satzung können von jedermann
Bedenken und Anregungen zu diesem Benennungsvor-
schlag schriftlich beim Fachbereich Geoinformation und
Liegenschaftskataster, Karl-Marx-Str. 67, 03044 Cottbus,
vorgebracht werden. Die vorgebrachten Bedenken und
Anregungen müssen den Namen, den Vornamen und die
genaue Anschrift der Person enthalten. Anregungen und
Bedenken können innerhalb vier Wochen nach Veröffent-
lichung im Amtsblatt vorgebracht werden.

Cottbus, den 19.04.2010

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus
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Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg werden nachfolgend die Be-
schlüsse der 17. Tagung der Stadtverordnetenversammlung
Cottbus vom 31.03.2010 veröffentlicht.

Beschlüsse der 17. Tagung
der Stadtverordnetenver-
sammlung Cottbus vom

31.03.2010

Öffentlicher Teil

Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
OB-006/10 Beschluss über die OB-006-17/10

Jahresrechnung 2008
der Stadt Cottbus
und die Entlastung
des Oberbürgermeisters
(einstimmig
zugestimmt)

OB-009/10 Wiederwahl der Bei- OB-009-17/10
geordneten für den
Geschäftsbereich Stadt-
entwicklung und Bauen
(mehrheitlich zugestimmt)

I-005/10 Beschluss über den I-005-17/10
Wirtschaftsplan des Eigen-
betriebes Tierpark
Cottbus für das Jahr 2010
(einstimmig zugestimmt)

I-007/10 Beschluss über Vermögens- I-007-17/10
übertragung in das Sonder-
vermögen des Eigenbetriebes
Tierpark Cottbus
(einstimmig zugestimmt)

I-006/10 Bericht über die überörtliche I-006-17/10
Prüfung des Eigenbetriebes
Grün- und Parkanlagen der
Stadt Cottbus sowie Stellung-
nahme des Oberbürgermeisters
zum Prüfbericht
(mehrheitlich zugestimmt)

I-008/10 Benennung von Mitgliedern I-008-17/10
für den Beirat bei der Justiz-
vollzugsanstalt Cottbus
Dissenchen
(mehrheitlich zugestimmt)

Nichtöffentlicher Teil

Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
IV-007/10 Verkauf von Grundstücken IV-007-17/10

aus dem städtischen
Grundbesitz
(einstimmig zugestimmt)

Cottbus, 11.04.2010

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Auf der Grundlage des § 39 Abs. 3 Kommunalverfassung
des Landes Brandenburg werden nachfolgend die Be-
schlüsse der 17. Beratung des Hauptausschusses Cottbus
vom 24.03.2010 veröffentlicht.

Beschlüsse aus der
17. Beratung des Haupt-
ausschusses der Stadt-
verordnetenversammlung
Cottbus vom 24.03.2010

Öffentlicher Teil

Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
II-001/10 (HA) Eintragung in die HA-II-001-03/10

Ehrenchronik der Stadt
Cottbus
(Austauschvorlage vom
17.03.2010)
(einstimmig beschlossen)

Nichtöffentlicher Teil

Vorlagen-Nr. Sachverhalt Beschluss-Nr.
IV-004/10 (HA) Verkauf von Grund- HA-IV-004-03/10

stücken aus dem
städtischen Grundbesitz
(mehrheitlich beschlossen)

IV-008/10 (HA) Verkauf von Grund- HA-IV-008-03/10
stücken aus dem
städtischen Grundbesitz
(einstimmig beschlossen)

IV-009/10 (HA) Verkauf von Grund- HA-IV-009-03/10
stücken aus dem
städtischen Grundbesitz
(einstimmig beschlossen)

IV-014/10 (HA) Verkauf von Grund- HA-IV-014-03/10
stücken aus dem
städtischen Grundbesitz
(einstimmig beschlossen)

IV-019/10 (HA) Verkauf von Grund- HA-IV-019-03/10
stücken aus dem
städtischen Grundbesitz
(mehrheitlich beschlossen)

Cottbus, 11.04.2010

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Amtliche Bekanntmachung

Haushaltssatzung der
Stadt Cottbus für
die Haushaltsjahre
2008/2009
Doppelhaushalt

Aufgrund des § 76 ff. der Gemeindeordnung für das Land
Brandenburg (GO) vom 10. Oktober 2001 (GVBl. I /01
S. 154) in der jeweils geltenden Fassung (unter Verweis auf
Artikel 4, Absatz 3 des Kommunalrechtsreformgesetzes
vom 18.12.2007) wird nach Beschluss der Stadtverordne-
tenversammlung der Stadt Cottbus vom 19.12.2007 und
12.11.2008 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1
Der Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2008 2009
wird
1. im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme auf 268.307.100 € 265.386.500 €
in der Ausgabe auf 481.128.500 € 497.215.800 €

2. im Vermögenshaushalt
in der Einnahme auf 34.496.800 € 29.726.700 €
in der Ausgabe auf 38.268.000 € 35.236.400 €
festgesetzt.

§ 2
Es werden festgesetzt:
1. der Gesamtbetrag der

Kredite auf 0 € 0 €
2. der Gesamtbetrag der

Verpflichtungs-
ermächtigungen auf 5.300.800 € 3.685.800 €

3. der Höchstbetrag
der Kassenkredite auf 230.000.000 € 250.000.000 €

§ 3
Die Hebesätze für die Realsteuern werden wie folgt fest-
gesetzt:
1. Grundsteuer

a) für die land- und
forstwirtschaft- 2008 2009
lichen Betriebe
(Grundsteuer A)
Hebesatz der Stadt
Cottbus 400 v. H. 400 v. H.
davon abweichend:
Stadtteil Gallinchen 500 v. H.
Stadtteil Groß Gaglow 300 v. H.
Stadtteil Kiekebusch 300 v. H.

b) für die Grundstücke
(Grundsteuer B) 2008 2009
Hebesatz der Stadt
Cottbus 450 v. H. 450 v. H.
davon abweichend:
Stadtteil Groß Gaglow 350 v. H.
Stadtteil Kiekebusch 350 v. H.

2. Gewerbesteuer
Hebesatz der Stadt
Cottbus 370 v. H. 360 v. H.
davon abweichend:
Stadtteil Gallinchen 390 v. H.
Stadtteil Groß Gaglow 290 v. H.
Stadtteil Kiekebusch 290 v. H.

§ 4

Über- und außerplanmäßige Ausgaben (Haushaltsüber-
schreitungen) sind grundsätzlich nicht statthaft. Sie sind
nach § 81 der Gemeindeordnung für das Land Branden-
burg nur zulässig, wenn sie auch bei Anlegen eines stren-
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gen Maßstabs unabweisbar und unvorhersehbar sind und
die Deckung gewährleistet ist.

1. Auf der Grundlage des § 81 Absatz 1 der GO und der
Verwaltungsvorschriften zum § 10 der Gemeindehaus-
haltsverordnung Brandenburg wird die Stadtverwaltung
ermächtigt, unerhebliche über- und außerplanmäßige
Ausgaben im Rahmen der Gesamtdeckung bzw. unter
Beachtung des § 82 Absatz 2 GO zu leisten. Sie werden
von der Fachbereichsleiterin – Finanzmanagement ent-
schieden.

Als unerheblich gelten unabweisbare und unvorherseh-
bare Ausgaben, wie
Personalausgaben - bis zur Höhe von 50 T€

je Einzelfall
Sächliche Verwaltungs-
und Betriebsausgaben - bis zur Höhe von 50 T€

je Einzelfall
Zuweisungen
und Zuschüsse - bis zur Höhe von 50 T€

je Einzelfall
freiwillige Zuschüsse
oder Beiträge - bis zur Höhe von 10 T€

je Einzelfall.

Im Vermögenshaushalt können für Baumaßnahmen und
Instandsetzungen an Bauten und
Anlagen, die unabweisbar sind,
Ausgaben - bis zur Höhe von 50 T€

je Maßnahme
geleistet werden.

Die Festlegungen im § 79 Absatz 2 der Gemeindeord-
nung bleiben davon unberührt.

2. Über- und außerplanmäßige Einnahmen und Ausgaben,
die auf Grund statistischer Veränderungen erforderlich
sind und den Gesamthaushalt nicht belasten, werden
unabhängig von der Größenordnung von der Fachbe-
reichsleiterin Finanzmanagement entschieden.

3. Über- und außerplanmäßige Ausgaben, zu deren Leis-
tung nach Maßgabe der Ziff. 1 und 2 entschieden wur-
de, sind der Stadtverordnetenversammlung bis zum
31.03. des Folgejahres zur Kenntnis zu geben.

§ 5

Die Beantragung von Fördermitteln (zweckgebundene Zu-
wendungen/Zuweisungen) ist ausschließlich im Interesse
der Entlastung des Haushaltes, nicht jedoch zur Übernah-
me zusätzlicher Leistungen, vorzunehmen.
Vor ihrer Beantragung ist die Bestätigung hinsichtlich der
Verfügbarkeit des erforderlichen Eigenmittelanteils einzu-
holen. Bei fehlendem Nachweis des Eigenmittelanteils
entfällt die Aufgabe.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen
Fördermitteln ist die Stadtverwaltung ermächtigt, Mehr-
ausgaben in gleicher Größenordnung zu leisten, wenn
die erforderlichen Eigenmittel im Haushalt bereits veran-
schlagt sind bzw. bei 100 %iger Förderung.

§ 6

Nach § 84 Abs. 5 GO in Verbindung mit § 81 Abs. 1 Satz 2
und 3 GO wird die Stadtverwaltung ermächtigt, über- und
außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen analog
der Festlegungen zu über- und außerplanmäßigen Ausga-
ben (§ 4) zu leisten.
Bei Bereitstellung von zweck- bzw. objektgebundenen
Fördermitteln, die im Bewilligungsbescheid als Ver-
pflichtungsermächtigungen ausgewiesen sind, ist die
Stadtverwaltung ermächtigt, über- und außerplanmäßige
Verpflichtungsermächtigungen in gleicher Größenordnung
zu leisten, insgesamt bis zur Höhe der im § 2 Nr. 2 dieser
Satzung festgesetzten Größe.

§ 7

Ergeben sich erhebliche Änderungen der Ausgaben oder
des Fehlbetrages im Sinne von § 79 Absatz 2 Nr. 1 und 2
GO, ist eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf
des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Erheblichkeits-
grenzen werden festgesetzt beim Fehlbetrag auf 3 % der
Ausgaben des VWH und bei den Ausgaben je Haushalts-
stelle auf 1 % der Ausgaben des VWH bzw. 2 % der Aus-
gaben des VMH.
Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit
§ 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder
Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme
einen Betrag von 100 T€ nicht übersteigen.
Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden ab einer
Wertgrenze von 20 T€ zur Gewährleistung der Übersicht-
lichkeit in den Nachtragshaushalt aufgenommen (§ 30
GemHV und VV zu § 30 GemHV).
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am
22.10.2008 mit Geschäftszeichen III/2-353-31/52 vom

Ministerium des Innern als Kommunalaufsichtsbehörde
erteilt.

Die Stadtverordnetenversammlung ist der Genehmi-
gung der Kommunalaufsichtsbehörde in ihrer Tagung am
12.11.2008 mit Beschluss I-024-02(V)/08 beigetreten.

Cottbus, den 11.04.2010

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Die Haushaltssatzung zum Doppelhaushalt 2008/2009
mit ihren Anlagen liegt in der Stadtverwaltung Cottbus,
Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsmanagement,
Fachbereich Finanzmanagement, Neumarkt 5, Zimmer
343, ab dem Tag der Bekanntmachung unbefristet zur Ein-
sichtnahme aus.
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Amtliche Bekanntmachung

1. Nachtragssatzung der Stadt Cottbus
für die Haushaltsjahre 2008/2009 (Doppelhaushalt)

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 10.10.2001 in der geltenden Fassung (unter
Verweis auf Artikel 4 Absatz 3 des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 18.12.2007) wird nach Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 26.11.2008 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplans
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf

-EUR- -EUR- -EUR- -EUR-

1.im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 2008/2009 Die bisher festgesetzten Einnahmen und Ausgaben werden nicht geändert
die Ausgaben 2008/2009

2. im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 2008
die Einnahmen 2009

die Ausgaben 2008
die Ausgaben 2009

§ 2

Es werden neu festgesetzt:

1. Der Gesamtbetrag der Kredite 2008
von bisher 0 EUR auf 8.469.300 EUR
Der Gesamtbetrag der Kredite 2009
von bisher 0 EUR auf 1.374.900 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen 2008
von bisher 5.300.800 EUR auf 6.675.700 EUR
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen 2009 - unverändert -

3. der Höchstbetrag der Kassenkredite - unverändert -

§ 3
- unverändert -

§ 4
- unverändert -

§ 5
- unverändert -

§ 6
- unverändert -

§ 7
- unverändert -

Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am
09.01.2009 mit Geschäftszeichen III/2-353-31/52 vom
Ministerium des Inneren als Kommunalaufsichtsbehörde
erteilt.

Cottbus, den 21.01.2009

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Die 1. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt
2008/2009 mit ihren Anlagen liegt in der Stadtverwaltung
Cottbus, Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsma-
nagement, Fachbereich Finanzmanagement, Neumarkt 5,
03046 Cottbus, Zimmer 343, ab dem Tag der Bekannt-
machung unbefristet zur Einsichtnahme aus.
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Amtliche Bekanntmachung

2. Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Cottbus
für die Haushaltsjahre 2008/2009 (Doppelhaushalt)

Aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg vom 10.10.2001 in der geltenden Fassung (unter
Verweis auf Artikel 4 Absatz 3 des Kommunalrechtsreformgesetzes vom 18.12.2007) wird nach Beschluss der Stadtver-
ordnetenversammlung vom 25.03.2009 folgende Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1
Mit dem 2. Nachtragshaushaltsplan werden

erhöht um vermindert um und damit der Gesamtbetrag des Haushaltplans
einschließlich der Nachträge

gegenüber bisher nunmehr festgesetzt auf

-EUR- -EUR- -EUR- -EUR-

1. im Verwaltungshaushalt
die Einnahmen 2008
die Einnahmen 2009

die Ausgaben 2008
die Ausgaben 2009

2. im Vermögenshaushalt
die Einnahmen 2008
die Einnahmen 2009

die Ausgaben 2008
die Ausgaben 2009

unverändert
288.278.500

unverändert
460.045.000

unverändert
46.784.600

unverändert
50.983.600

unverändert
265.386.500

unverändert
497.215.800

unverändert
31.101.600

unverändert
36.611.300

-
-

-
37.170.800

-
-

-
-

-
22.892.000

-
-

-
15.683.000

-
14.372.300

§ 2
Es werden neu festgesetzt:
1. Der Gesamtbetrag der Kredite 2008

- unverändert -
Der Gesamtbetrag der Kredite 2009
von bisher 1.374.900 EUR auf 2.279.500 EUR

2. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen 2008 - unverändert-
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungs-
ermächtigungen 2009
von bisher 3.685.800 EUR auf 23.563.600 EUR

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2008
- unverändert -

Der Höchstbetrag der Kassenkredite 2009
von bisher 250.000.000 € auf 200.000.000 €

§ 3
- unverändert -

§ 4
- unverändert -

§ 5
- unverändert -

§ 6
- unverändert -

§ 7
Ergeben sich erhebliche Änderungen der Ausgaben oder
des Fehlbetrages im Sinne von § 79 Absatz 2 Nr. 1 und 2
GO, ist eine Nachtragssatzung spätestens bis zum Ablauf
des Haushaltsjahres zu beschließen. Die Erheblichkeits-
grenzen werden festgesetzt beim Fehlbetrag auf 1 % der
Ausgaben des VWH bzw. des VMH und bei den Ausgaben
je Haushaltsstelle auf 0,5 % der Ausgaben des VWH bzw.
1 % der Ausgaben des VMH.
Geringfügig im Sinn von § 79 Abs. 3 in Verbindung mit
§ 79 Abs. 2 der GO Brandenburg sind Baumaßnahmen oder
Instandsetzungen, wenn die Gesamtkosten der Maßnahme
einen Betrag von 200 T€ nicht übersteigen.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben werden ab einer
Wertgrenze von 20 T€ zur Gewährleistung der Übersicht-
lichkeit in den Nachtragshaushalt aufgenommen (§ 30
GemHV und VV zu § 30 GemHV).
Die rechtsaufsichtliche Genehmigung wurde am
04.08.2009 mit Geschäftszeichen III/2-353-31/52 vom
Ministerium des Inneren als Kommunalaufsichtsbehörde
erteilt.

Cottbus, den 30.11.2009

gez. Frank Szymanski
Oberbürgermeister der Stadt Cottbus

Die 2. Nachtragshaushaltssatzung zum Doppelhaushalt
2008/2009 mit ihren Anlagen liegt in der Stadtverwaltung
Cottbus, Geschäftsbereich I Finanz- und Verwaltungsma-
nagement, Fachbereich Finanzmanagement, Neumarkt 5,
03046 Cottbus, Zimmer 343, ab dem Tag der Bekannt-
machung unbefristet zur Einsichtnahme aus.

Abwasserzweckverband Cottbus Süd-Ost
Die Verbandsversammlung

Einladung
Sehr geehrte Damen und Herren,

zur Sitzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus Süd-
Ost am

Donnerstag, dem 27.05.2010, um 14:30 Uhr

im Sitzungssaal der Gemeinde Neuhausen/Spree lade ich
Sie recht herzlich ein.

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

01. Eröffnung und Feststellung der ordnungsgemäßen und
fristgerechten Ladung

02. Feststellung der Beschlussfähigkeit
03. Beschlussfassung über die Tagesordnung
04. Einwohnerfragestunde
05. Genehmigung des Protokolls Nr. 05/2009, öffentlicher

Teil, vom 09. Dezember 2009
06. Wahl des Stellvertreters des Verbandsvorstehers
07. Beratung und Beschlussfassung Nr. 01/2010 zur Neu-

vergabe der mobilen Entsorgung von Fäkalien und
Abwässern aus Grundstückskläreinrichtungen und
abflusslosen Sammelgruben im Territorium des Ab-
wasserzweckverbandes Cottbus Süd-Ost

08. Beratung und Beschlussfassung Nr. 02/2010 zur Än-
derung des § 12 des Betreibervertrages für das Jahr
2010

09. Beratung und Beschlussfassung Nr. 03/2010 Erste
Änderungssatzung der Gebührensatzung zur „Ab-
wassersatzung des Abwasserzweckverbandes Cottbus
Süd-Ost“

10. Information zur zukünftigen Abwasseraufgabenlösung
des AZV Cottbus Süd-Ost und der Stadt Cottbus

11. Mitteilungen und Anfragen

Nichtöffentlicher Teil

12. Genehmigung des Protokolls Nr. 05/2009, nichtöffent-
licher Teil, vom 9. Dezember 2009

13. Mitteilungen und Anfragen

Die Tagesordnung kann bei Bedarf erweitert werden.

Neuhausen, den 12. April 2010

Mit freundlichen Grüßen

gez. Perko gez. Blasius
Verbandsvorsteher Vorsitzender der

Verbandsversammlung

Öffentliche Bekanntmachung

Die Stadt Cottbus beabsichtigt, die in ihrem Objekt „Bunte
Welt“ in Cottbus, Thierbacher Straße 21 zum 30.06.2010
freigezogene Nutzungseinheit im Obergeschoss, Gesamt-
fläche 228,22 m² (4 Räume und 1 Abstell- bzw. Lager-
raum) neu ab 01.07.2010 zur Nachnutzung auf Basis nach-
folgender Mietkonditionen:

- Monatliches Nutzungsentgelt in Höhe von 1,80 €/m² zu-
züglich Betriebskosten

- Gewerbliche Nutzungen sind ausgeschlossen

zu überlassen.

Interessenten wenden sich bitte schriftlich bis zum
22.05.2010 unter dem Betreff „Bunte Welt“ an die

Stadtverwaltung Cottbus
Fachbereich Immobilien
Karl-Marx-Straße 67
03044 Cottbus

Cottbus, 08.04.2010

gez. Roland Eichhorst
Fachbereichsleiter Immobilien




